
§ 23 KunstUrhG zählt Ausnahmen auf: 

• (1) Ohne die nach § 22 erforderliche Einwilligung dürfen verbreitet und zur Schau 
gestellt werden:  

1. Bildnisse aus dem Bereiche der Zeitgeschichte; 
2. Bilder, auf denen die Personen nur als Beiwerk neben einer Landschaft oder 

sonstigen Örtlichkeit erscheinen; 
3. Bilder von Versammlungen, Aufzügen und ähnlichen Vorgängen, an denen die 

dargestellten Personen teilgenommen haben; 
4. Bildnisse, die nicht auf Bestellung angefertigt sind, sofern die Verbreitung 

oder Schaustellung einem höheren Interesse der Kunst dient. 
5.  

• Veranstaltungen 
• Ausnahmen gibt es bei Veranstaltungen (Demonstrationen, Mitgliederversammlungen, 

Kulturveranstaltungen usw.). Hier müssen Teilnehmer damit rechnen, auch 
fotografiert zu werden. Hier geht es um das Geschehen und nicht um die Person an 
sich. 

• In einem Grundsatzurteil vom 28. Mai 2013 positionierte sich der Bundesgerichtshof 
zu Sportveranstaltungen (Az.: VI ZR 125/12): 

• „Die Veröffentlichung von Foto- und Videoaufnahmen bei Sportveranstaltungen sind 
zulässig, wenn durch ihre Verbreitung keine berechtigten Interessen der Darbietenden 
verletzt werden. 

• Da sich die Teilnehmenden an sportlichen Wettkämpfen auf Foto- und 
Videoaufnahmen während des Wettbewerbs einstellen müssen, kommt es hierbei nicht 
auf die Anwesenheit eines Pressefotografen, die Anzahl der Teilnehmer oder die 
Dauer des Wettkampfes oder Turniers an.“ 

 

http://www.gesetze-im-internet.de/kunsturhg/__23.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Beiwerk
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